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Wichtige Informationen zur Corona-Impfung in Baden-Württemberg 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

die ersten Impfstoffe zum Schutz vor dem Coronavirus sind da. Sie sind der Schlüssel 

für die von uns allen ersehnte Rückkehr zum gewohnten Leben – auch wenn die 

Lieferungen sich zunächst in engen Grenzen halten und die meisten von uns deshalb 

zunächst weiter geduldig bleiben müssen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur 

(EMA) hat seit Dezember 2020 die ersten beiden Covid-19-Impfstoffe innerhalb der 

Europäischen Union zugelassen. Baden-Württemberg hat noch am 27. Dezember 

2020 unverzüglich mit den Impfungen begonnen. 

 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die wichtigsten Punkte zum Thema 

Impfen gegen das Coronavirus informieren und Sie herzlich darum bitten, sich impfen 

zu lassen. Die Schutzimpfung ist kostenlos, eine Impfpflicht gibt es nicht. Sobald dem 

Land mehr Impfstoff zur Verfügung steht und wir wesentlich mehr Bürgerinnen und 

Bürgern ein Impfangebot machen können, werden Sie in einem weiteren Schreiben 

über die Impfangebote bei Ihnen vor Ort informiert.   

 

Wo kann ich mich in Baden-Württemberg impfen lassen? 

Mit dem Start der Impfungen Ende Dezember haben die Zentralen Impfzentren (ZIZ) 

in Ulm, Tübingen, Heidelberg, Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Offenburg 

und Rot am See ihre Arbeit aufgenommen.  

 

Else-Josenhans-Str. 6 · 70173 Stuttgart · Telefon 0711 123-0 · Telefax 0711 123-3999 · poststelle@sm.bwl.de  

 Stadtmitte ·  Charlottenplatz  🚌 Dorotheenstraße  www.sozialministerium-bw.de  www.service-bw.de 

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten unter www.sozialministerium-bw.de/datenschutz 

Auf Wunsch werden Ihnen diese auch in Papierform zugesandt. 
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Von allen Zentren aus machen sich zudem mobile Teams auf den Weg, um  

Menschen vor allem in den Alten- und Pflegeheimen zu impfen. 

 

Vom 22. Januar an nehmen rund 50 Kreisimpfzentren (KIZ) in allen Stadt- und Land-

kreisen in Baden-Württemberg den Betrieb auf. Im Sommer 2021 soll die Impfung 

dann auch in den niedergelassenen Arztpraxen möglich sein. 

 

Wer kann sich zuerst impfen lassen? 

Zunächst besteht gemäß der Impfverordnung der Bundesregierung das Impfangebot 

für Menschen, 

 die älter als 80 Jahre sind und zu Hause leben, 

 die in stationären Einrichtungen behandelt, betreut oder gepflegt werden, 

 die in stationären Einrichtungen oder ambulanten Pflegediensten tätig sind 

oder in Bereichen medizinischer Einrichtungen arbeiten und dort einem sehr 

hohen Ansteckungsrisiko in Bezug auf das Coronavirus ausgesetzt sind. 

 

Wie bekomme ich einen Impftermin? 

Wenn Sie zur oben genannten Gruppe gehören, können Sie  

 unter der Telefonnummer 116 117 Impftermine vereinbaren oder 

 im Internet unter www.impfterminservice.de Termine buchen. 

 

Weil die bislang zugelassenen Impfstoffe weltweit sehr stark nachgefragt, die 

Produktionskapazitäten aber begrenzt sind, ist die Menge an Impfstoff sehr knapp. Zu 

Beginn können leider nicht alle Impfberechtigten sofort zum Zuge kommen. Es kann 

deshalb dauern, bis Sie einen Termin erhalten. Hier möchten wir Sie um Geduld 

bitten. Aber seien Sie versichert: Jeder in Baden-Württemberg eintreffende Impfstoff 

wird sofort der Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Wir sind zuversichtlich, dass sich 

die Lage entspannt, sobald die Europäische Arzneimittelbehörde weitere Impfstoffe 

zulässt und insgesamt die Produktionskapazitäten steigen.  

 

Bitte beachten Sie: Um einen ausreichenden Schutz gewährleisten zu können, ist 

eine zweite Impfung im Abstand von 3-4 Wochen nötig. Bitte achten Sie darauf, dass 

Sie immer gleich beide Termine vereinbaren.  

 

Unter der Telefonnummer 116 117 erhalten Sie auch Antworten auf viele Fragen rund 

um das Impfen – unter anderem erfahren Sie, welches Impfzentrum in der Nähe Ihres 

Wohnorts liegt.  



 

Falls Sie Unterstützung benötigen, können Sie gemeinsam mit einer Begleitperson 

ins Impfzentrum kommen. Bitte lassen Sie sich von Angehörigen, Freunden oder 

Nachbarn helfen, wenn Sie mit der Terminvereinbarung Schwierigkeiten haben 

sollten. 

 

Wie erfahre ich von freien Terminen? 

Sobald der Impfstoff in den jeweiligen Impfzentren angekommen ist, werden freie  

Termine in das Buchungssystem eingepflegt. Diese sind für Sie bei der Terminbu-

chung unter www.impfterminservice.de sichtbar. Auch die Mitarbeitenden der  

Telefon-Hotline 116 117 können für Sie die freien Termine einsehen. 

 

Welche Gruppe kann sich als nächstes impfen lassen? 

Die abschließende Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, welcher Impfstoff als 

nächster eine Zulassung erhält – und mit welchen konkreten Auflagen das geschieht. 

Aller Voraussicht nach und entsprechend der Verordnung des Bundes können wir als 

nächstes folgenden Bevölkerungsgruppen ein Impfangebot machen:  

 

Personen, 

 die das 70. Lebensjahr vollendet haben, 

 mit Trisomie 21, 

 mit einer Demenz, 

 mit einer geistigen Behinderung, 

 nach einer Organtransplantation, 

 die enge Kontaktperson von pflegebedürftigen Menschen oder von  

Schwangeren sind, 

 die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege geistig 

behinderter Menschen tätig sind oder im Rahmen ambulanter Pflegedienste  

regelmäßig geistig behinderte Menschen behandeln, betreuen oder pflegen, 

 die im öffentlichen Gesundheitsdienst oder in besonders relevanter Position 

zur Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur tätig sind, 

 die in Obdachlosen- und Asylunterkünften untergebracht oder tätig sind, 

 die als Polizei- und Ordnungskräfte in Ausübung ihrer Tätigkeit zur Sicherstel-

lung öffentlicher Ordnung, insbesondere bei Demonstrationen, einem  

hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind. 

 



 

Sobald sich diese Personengruppen für einen Impftermin anmelden können, werden 

Sie breit über die Medien informiert. Bitte schauen Sie auch regelmäßig im Internet 

unter www.baden-wuerttemberg.de und lassen Sie sich von Ihrer Hausärztin oder  

Ihrem Hausarzt beraten. 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die Impfstoffe sind ein Meilenstein in der Pandemiebekämpfung – sie sind getestet,  

verträglich und sicher. Den strengen Qualitätsanforderungen des europäischen  

Zulassungsverfahrens sind sie gerecht geworden. Mit ihnen stehen also wirksame 

Mittel zur Verfügung, um uns vor einer Covid-19-Erkrankung zu schützen.  

 

Wir bitten Sie alle sehr herzlich: Lassen Sie uns gemeinsam die Ärmel hochkrempeln, 

lassen Sie sich impfen. Denn je mehr Menschen geimpft sind, desto größer ist der 

Schutz für alle. Unsere Gesellschaft steht vor einer gewaltigen, einer historischen 

Herausforderung, die wir nur gemeinsam bewältigen können.  

 

Ihr Ministerium für Soziales und Integration  

Baden-Württemberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Wo bekomme ich Hilfe und weitere Informationen? 

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit 

unter www.baden-wuerttemberg.de, 

www.bundesgesundheitsministerium.de und 

www.rki.de. 

 

Alle Fragen zur Impfung werden Ihnen unter 116 117 beantwortet. 

Für allgemeine Fragen zum Coronavirus erreichen Sie unsere Hotline täglich  

(auch an Sonn- und Feiertagen) von 8 bis 22 Uhr telefonisch unter  

0711 904-39555.  

 

Wie bekomme ich einen Impftermin? 

Unter der Telefonnummer 116 117 oder unter www.impfterminservice.de 
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